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• Keine Aufnahmen

• Mikro ausschalten

• Ziel des Webinars: Sie sind informiert über Hintergründe der 

Zielvereinbarung und Verminderungsverpflichtung und die Unterschiede 

der Zielvereinbarung im ZVM-Tool und CORE. 

• Sie erhalten die Folien im Nachgang der Schulung. 

• Die Präsentation wird zudem auf www.zv-energie.admin.ch publiziert.

Organisatorisches

http://www.zv-energie.admin.ch/


3BAFU  I  Webinar  I  Verminderungsverpflichtungen ab 2025  I  Juli / August 2025  

• Fragen können im F&A gestellt werden. Nach der Präsentation werden 

wir diese beantworten. Wenn die Zeit dazu nicht reicht, beantworten wir 

die Fragen per Mail, dazu bitte Name der Energieberaterin / des 

Energieberaters in den F&A schreiben. 

• Das BAFU publiziert und aktualisiert ein FAQ auf www.zv-

energie.admin.ch → Hilfsmittel

• Bei Fragen zu CORE wenden Sie sich an den 1st Level support von act 

und EnAW.

• Zudem stehen wir Ihnen unter dieser Mailadresse zur Verfügung: 

co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

Organisatorisches

Beantwortung der Fragen

http://www.zv-energie.admin.ch/
http://www.zv-energie.admin.ch/
mailto:co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch
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Inhalt

• Hintergründe der Zielvereinbarung und Verminderungsverpflichtung

• Unterschiede der Zielvereinbarung im ZVM-Tool und CORE

• Aufzeigen von komplexen Praxisbeispielen 

• Ausschluss und Teilausschluss von der Rückverteilung

• Neubeurteilung des Zielpfads

• Optional: Fördermittel und Kompensationsprojekte 

5’ Pause

• Eingereichte Fragen / Diskussion
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• CO2-Gesetz

• CO2-Verordnung

• Mitteilung Verminderungsverpflichtung 2025-2040

• Richtlinien Zielvereinbarung

• www.zv-energie.admin.ch

• Merkblatt zum Thema Perimeter

• Anleitungen CORE für Betreiber von Anlagen

• Anleitung CORE für Energieberaterinnen und Energieberater

• FAQ Verminderungsverpflichtung

• Webinare

Wo finde ich die Informationen?

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/855/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/856/de
https://www.zv-energie.admin.ch/dam/zve/it/dokumente/mitteilung-verminderungsverpflichtung-25-40.pdf.download.pdf/Mitteilung%20Verminderungsverpflichtung%202025-2040_DE.pdf
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/energieeffizienz/rueckerstattung-netzzuschlag.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvMTA5MzU=.html
http://www.zv-energie.admin.ch/
https://www.zv-energie.admin.ch/dam/zve/de/dokumente/info-zum-perimeter-co-co2.pdf.download.pdf/Information%20zum%20Perimeter-CO-CO2.pdf
https://www.zv-energie.admin.ch/dam/zve/de/dokumente/anleitung-gesuch-core-betreiber-von-anlagen.pdf.download.pdf/Anleitung%20CORE%20Neue%20Verminderungsverpflichtung%20(2025-2040).pdf
https://www.zv-energie.admin.ch/dam/zve/de/dokumente/anleitung-gesuch-core-betreiber-von-anlagen.pdf.download.pdf/Anleitung%20CORE%20Neue%20Verminderungsverpflichtung%20(2025-2040).pdf
https://www.zv-energie.admin.ch/dam/zve/de/dokumente/faq-aktualisiert-verminderungsverpflichtung-ab-2025.pdf.download.pdf/250626_FAQ_DE_aktualisiert.pdf
https://www.zv-energie.admin.ch/zve/de/home/fakten-und-beispiele/fakten-und-beispiele-bis/webinare.html
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Hintergründe zur ZV

• Art. 31 CO2-Gesetz verweist auf die Art. 41 und Art. 46 Abs. 2 EnG. Das 

heisst, für die Erarbeitung einer Zielvereinbarung gelten die 

Bestimmungen im Energiegesetz

• ZVM-Tool
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Grundsätze ZV

1. Der Endverbraucher oder der Vertreter einer Verminderungverpflichtung 

(Unternehmen), schliesst eine Zielvereinbarung über das ganze Unternehmen ab. → 

Der komplette Energieverbrauch des Endverbrauchers muss mit einer 

Zielvereinbarung abgedeckt sein. 

2. Ein Unternehmen (eigenständige juristische Person), erstellt eine Zielvereinbarung.

3. Die Systemgrenze eines Unternehmens bzw. einer Zielvereinbarung ergibt sich aus 

der Aggregation einzelner Betriebsstätten, die an geographisch unterschiedlichen 

Orten liegen können. 

4. Die Abbildung der energetischen Situation (ABES) und der Verwendungszweck 

erfolgt auf der jeweiligen Betriebsstätte. 

✓ Strukturen und Systemgrenzen welche bisher nicht den Punkten 1-4 entsprechen, sind 

anzupassen, zu vereinheitlichen und entsprechend im ZVM-Tool zu erfassen.



8 BAFU  I  Webinar  I  Verminderungsverpflichtungen ab 2025  I  Juli / August 2025  

Details → Zweigniederlassung, BUR, ZZV..

• Zweigniederlassungen haben eine UID, verfügen jedoch

• über keine eigene Rechtspersönlichkeit 

• und ist/sind entsprechend als Betriebsstätte(n) unter dem Hauptunternehmen zu erfassen. 

• Das Unternehmen wird im ZVM-Tool so abgebildet, wie es bezogen auf die Betriebsstätten mit 

einer strukturiert ist. 

• Die einzelne Betriebsstätte ist über die BUR-Nummer definiert 

• Kann das Bundesamt für Statistik (BFS) einer Betriebsstätte keine BUR Nr. zuweisen, so sind 

die Daten über eine bestehende Betriebsstätte (mit BUR-Nummer) einzutragen, die entweder in 

geografischer Nähe oder sonst auf andere Weise verbunden sind

• ZZV – Für Gemeinschaft nach 68a CO2-V 

• Betriebsstätten gehören zu verschiedenen juristischen Unternehmen

• Wenn alle ZV in Kraft, gruppiert der Admin BFE die ZVs zu ZVV
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Details → Virtuelle Betriebsstätten

 i t elle  et ie sst tte  i t elle  et ie sst tte
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Hintergründe zur Verminderungsverpflichtung

• Verminderungsverpflichtungen sind ein klimapolitisches Instrument, mit dem 

sich Betreiber von Anlagen die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe ab 2025 bis 

2040 zurückerstatten lassen können (Befreiung von der CO2-Abgabe), indem 

sie sich verpflichten ihre Treibhausgasemissionen zu vermindern.

• Als Bestandteil der Verminderungsverpflichtung zeigen die Betreiber von 

Anlagen zudem auf, wie sie ihre Prozesse dekarbonisieren 

(Dekarbonisierungsplan).

• Die Verminderungsverpflichtung basiert auf einer Zielvereinbarung (ZV-CO2), 

aus der die Verminderungsmassnahmen hergeleitet werden und deren 

jährliches Monitoring die Grundlage für die Berichterstattung zur 

Verminderungsverpflichtung bildet. 
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• Eine Verminderungsverpflichtung wird für einzelne oder mehrere Standorte 

eingegangen. → Perimeter der ZV ist nicht zwingend gleich Perimeter der 

Verminderungsverpflichtung

• Unabhängig der Besitzverhältnisse sind 100% der Emissionen und der 

Massnahmenwirkung an einem Standort Teil der Verminderungsverpflichtung.

• Eine Gemeinschaft besteht, sobald mehrere Standorte Teil derselben 

Verminderungsverpflichtung sind (auch wenn sie demselben Unternehmen 

zugehören).

• Es müssen alle Standorte (Adressen inkl. EGID-Nr.) eines Unternehmens, für 

die eine Befreiung ersucht wird (Betriebsstätten mit Zweck CO2 in der ZV), Teil 

derselben Verminderungsverpflichtung sein.

Grundsätze Verminderungsverpflichtung
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• Eine gültige ZV kann mehrere 

Verwendungszwecke haben, 

ist aber eine Voraussetzung für 

die CO2-Abgabebefreiung.

• Die Anforderungen der 

Verminderungsverpflichtung 

gehen über die 

Zielvereinbarung hinaus (bspw. 

Mindestwert).  

• Die Zielwerte der ZV (im ZVM-

Tool) können also von den 

Zielwerten für die 

Verminderungsverpflichtung (in 

CORE) abweichen.

Unterschied zwischen ZV und Verminderungs-

verpflichtung

Zielvereinbarung (ZV) Verminderungsverpflichtung

Zuständigkeit BFE BAFU

Tool ZVM-Tool CORE

Zweck − Steigerung der 

Energieeffizienz und 

Reduktion der Emissionen

− Rückerstattung des 

Netzzuschlags

− Befreiung von der CO2-

Abgabe

Befreiung von der CO2-

Abgabe

Mindestwert Keiner 2.25 % pro Jahr

Startjahr Gemäss RL BFE Ab dem Zeitpunkt der CO2-

Abgabebefreiung, bspw. 2025

Laufzeit 10 Jahre Bis 2030 resp. 2040
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Unterschied zwischen ZV und Verminderungs-

verpflichtung
Beispiele 5 und 6 aus Mitteilung

Treibhausgaseffizienzziel: 

Mindestwert verfügt

Treibhausgaseffizienzziel: 

bestehende Zielvereinbarung

Jahr THG-Effizienzziel 

gemäss ZV

THG-Effizienzziel 

verfügt

Jahr THG-Effizienzziel 

gemäss ZV

THG-Effizienzziel 

verfügt

2025 99.00 % 97.75 % 2021 97.00 % n/a

2026 98.00 % 95.50 % 2022 94.00 % n/a

2027 97.00 % 93.25 % 2023 91.00 % n/a

2028 96.00 % 91.00 % 2024 88.00 % n/a

2029 95.00 % 88.75 % 2025 85.00 % 97.00 %

2030 94.00 % 86.50 % 2026 82.00 % 94.00 %

2031 93.00 % 84.25 % 2027 79.00 % 91.00 %

2032 92.00 % 82.00 % 2028 76.00 % 88.00 %

2033 91.00 % 79.75 % 2029 73.00 % 85.00 %

2034 90.00 % 77.50 % 2030 70.00 % 82.00 %
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Praxisbeispiele
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Praxisbeispiele – Legende und Glossar

Standort/Betriebstätte: Im Rahmen der 

Zielvereinbarung wird der Begriff 

«Betriebstätte» verwendet. 

EGID: Eidgenössischer 

Gebäudeidentifikator

Zustelladressat: Name und Adresse 

des Empfängers der Verfügung. Bei 

einer Gemeinschaft ist das die 

Vertretung. 

ZZV: Zusammengefasste 

Zielvereinbarung
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Perimeter: Gemeinschaft in einem Unternehmen

In der ZV

• Muster AG legt Standorte 

(Betriebsstätten) mit 

Verwendungsweck CO2 fest. 

• Muster AG wählt für weitere 

Standorte einen anderen 

Verwendungszweck. 

Gesuch Verminderungsverpflichtung

• Im Gesuch wird Standort Zürich als 

Zustelladressat und befreiten 

Standort erfasst.

• Zusätzlich wird Standort Basel als 

Anlage erfasst. 

• Pro befreiten Standort werden 

Angaben zur Rückverteilung erfasst. 

Produktion 1

Adresse: Zürich

Produktion 2

Adresse: Basel

Verwaltung

Adresse: Bern

Unternehmenszentrale

Adresse: Genf

Unternehmen Muster AG (UID 111.222.333)

ZV CO2, FRM

Verminderungsverpflichtung

Lohnsumme  160’000.- Lohnsumme  40’000.-

Verwendungs-

zweck CO2

Verwendungs-

zweck CO2

Verwendungs-

zweck FRM

Verwendungs-

zweck FRM
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Perimeter: Gemeinschaft in einem Unternehmen
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Perimeter: Gemeinschaft in einem Unternehmen
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Perimeter: Gemeinschaft in einem Unternehmen

Standorte AHV-Abr.

Nummer

Befreit Lohnsumme

Produktion 1 Zürich 111.555 Ja 160’000.- (80%)

Produktion 2 Basel

Verwaltung Bern Nein 40’000.-   (20%)

Unternehmenszentrale Genf

Gesamtlohnsumme für diese AHV-Abrechnungsnummer 200’000.- (100%)
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Perimeter: Gemeinschaft unternehmensübergreifend

In der ZV

• Muster AG und Huber GmbH legen 

Standorte (Betriebsstätte) mit 

Verwendungsweck CO2 fest. 

• Muster AG wählt für weiteren Standort einen 

anderen Verwendungszweck. 

• ZV werden zu einer ZZV zusammengefasst. 

Gesuch Verminderungsverpflichtung

• Im Gesuch wird Standort Zürich der Muster 

AG als Zustelladressat und befreiten 

Standort erfasst.

• Der Standort der Huber GmbH wird als 

Standort erfasst. 

• Pro befreiten Standort werden Angaben zur 

Rückverteilung erfasst. 

Adresse: Zürich

Verwendungs-

zweck CO2

Adresse: Zürich

Verwendungs-

zweck CO2

Adresse: Basel

Verwendungs-

zweck FRM

Unternehmen Muster AG (UID 111.222.333)

ZV CO2, FRM

Verminderungsverpflichtung

ZV CO2
Unternehmen Huber GmbH  (UID 444.555.666)

ZZV

Lohnsumme  80’000.- Lohnsumme  20’000.-

Kein Teilausschluss
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Perimeter: Gemeinschaft unternehmensübergreifend
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Perimeter: Gemeinschaft unternehmensübergreifend
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Perimeter: Gemeinschaft unternehmensübergreifend

Standorte Muster AG AHV-Abr.

Nummer

Befreit Lohnsumme

Produktion Muster AG Zürich 111.555 Ja 80’000.-    (80%)

Muster AG Basel Nein 20’000.-    (20%)

Gesamtlohnsumme für diese AHV-Abrechnungsnummer 100’000.- (100%)

Huber GmbH 222.666 Ja Nicht relevant

Kein Teilausschluss
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Perimeter: Ein Standort mit mehreren Unternehmen

In der ZV

• Muster AG und Huber GmbH legen 

Standort (Betriebsstätte) mit 

Verwendungsweck CO2 fest. 

• ZV werden zu einer ZZV 

zusammengefasst. 

Gesuch Verminderungsverpflichtung

• Im Gesuch wird die Muster AG als 

Zustelladressat und befreiter Standort 

erfasst.

• Die Huber GmbH ist im Gesuch ebenfalls 

als Standort erfasst. 

• Pro befreiten Standort werden Angaben 

zur Rückverteilung erfasst. 

Muster AG 
CHE-111.222.333

Huber GmbH

CHE-444.555.666

Standort in Zürich

Verminderungsverpflichtung mit ZZV

ZV CO2 ZV CO2

ZZV

Förderung über das Gebäudeprogramm nicht möglich. 

Verwendungszweck 

CO2

Verwendungszweck 

CO2
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Perimeter: Erfassung im ZVM-Tool - Muster AG 

Muster AG
CHE-111.222.333
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Perimeter: Erfassung im ZVM-Tool - Betriebstätte
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Perimeter: Erfassung im ZVM-Tool - Huber GmbH 

Huber GmbH
CHE-444.555.666
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Perimeter: Erfassung im ZVM-Tool - Betriebstätte
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Perimeter: Ein Standort mit mehreren Unternehmen
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Perimeter: Ein Standort mit mehreren Unternehmen
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Perimeter: Ein Standort mit mehreren Unternehmen

Standorte AHV-Abr.

Nummer

Befreit Lohnsumme

Muster AG 111.555 Ja Nicht relevant

Kein Teilausschluss

Huber GmbH 222.666 Ja Nicht relevant

Kein Teilausschluss
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Perimeter: Ein Standort mit mehreren Unternehmen

In der ZV

• Huber GmbH legt Standort (Betriebsstätte) 

mit Verwendungsweck CO2 fest. 

• Muster AG schliesst keine ZV ab. 

Gesuch Verminderungsverpflichtung

• Im Gesuch wird die Huber GmbH als 

Zustelladressat und befreiter Standort 

erfasst.

• Für den Standort der Huber GmbH werden 

die Angaben zur Rückverteilung erfasst. 

Muster AG 
CHE-111.222.333

Huber GmbH

CHE-444.555.666

Standort in Zürich

Verminderungsverpflichtung

ZV CO2

Im Grundsatz sind unabhängig der Besitzverhältnisse in jedem Fall 100% der Treibhausgasemissionen und 

der Massnahmenwirkung an einem Standort Teil der Verminderungsverpflichtung und müssen in einer ZV mit 

dem Verwendungszweck ZV-CO2 oder einer ZZV eingebunden sein. Nicht Teil einer ZV-CO2 ist ein Bezüger 

von thermischer Energie, der keine Massnahmenwirkung aufweist, da es sich beispielsweise nur um ein Büro 

handelt. Die Abhängigkeiten von Unternehmen an einem Standort sind privatrechtlich zu regeln.

Förderung 

über das 

Gebäude-

programm 

nicht 

möglich. 

Keine ZV

Verwendungszweck CO2
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Perimeter: Ein Standort mit mehreren Unternehmen
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Perimeter: Ein Standort mit mehreren Unternehmen
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Perimeter: Gemeinschaft unternehmensübergreifend

Standorte AHV-Abr.

Nummer

Befreit Lohnsumme

Huber GmbH 555.787 Ja Nicht relevant

Kein Teilausschluss

Muster AG Nicht relevant: Nicht im Gesuch anzugeben 
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Perimeter: Areal

In der ZV

• Muster AG und Industrie AG legen Standort 

(Betriebsstätte) mit Verwendungsweck CO2 fest. 

• Huber GmbH schliesst keine ZV ab. 

• ZV Muster AG und Industrie AG werden zu einer 

ZZV zusammengefasst. 

Gesuch Verminderungsverpflichtung

• Im Gesuch wird die Muster AG als 

Zustelladressat und befreiter Standort erfasst.

• Die Industrie AG ist im Gesuch ebenfalls als 

Standort erfasst. 

• Pro befreiten Standort werden Angaben zur 

Rückverteilung erfasst. 

Im Grundsatz sind unabhängig der Besitzverhältnisse in jedem Fall 100% der Treibhausgasemissionen und 

der Massnahmenwirkung auf einem Areal Teil der Verminderungsverpflichtung und müssen in einer ZV-CO2 

oder einer ZZV eingebunden sein. Die Abhängigkeiten von Unternehmen auf einem Areal sind privatrechtlich 

zu regeln.
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Perimeter: Areal
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Perimeter: Areal
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Perimeter: Areal

Standorte AHV-Abr.

Nummer

Befreit Lohnsumme

Muster AG 111.555 Ja Nicht relevant

Kein Teilausschluss

Industrie AG 222.666 Ja Nicht relevant

Kein Teilausschluss

Huber GmbH Nicht relevant: Nicht im Gesuch anzugeben 
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Perimeter: Weiteres Beispiel

Muster AG

Produktion in Basel

Huber GmbH

CHE-444.666.777

Industrie AG

CHE-333.222.333

Bahnhofstrasse 15

ZV CO2, GVM

ZV CO2

ZZV
Verminderungsverpflichtung mit ZZV

Muster AG

Produktion in Zürich

Muster AG

Verwaltung Bern

Unternehmen Muster AG (UID CHE-111.222.333)

Lohnsumme  40’000.- Lohnsumme  160’000.-

Verwendungszweck CO2Verwendungszweck CO2Verwendungszweck GVM Keine ZV

Verwendungszweck CO2
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Perimeter: Weiteres Beispiel

In der ZV

• Muster AG und Industrie AG legen Standorte (Betriebsstätte) mit 

Verwendungsweck CO2 fest.

• Muster AG wählt für weiteren Standort einen anderen Verwendungszweck. 

• Huber GmbH schliesst keine ZV ab. 

• ZV Muster AG und Industrie AG werden zu einer ZZV zusammengefasst. 

Gesuch Verminderungsverpflichtung

• Im Gesuch wird die Muster AG (Verwaltung Bern) als Zustelladressat und 

Vertreter der Gemeinschaft erfasst.

• Die Standorte der Muster AG in Zürich und Basel werden als befreite 

Standorte erfasst. 

• Die Industrie AG ist im Gesuch ebenfalls als Standort erfasst. 

• Pro befreiten Standort werden Angaben zur Rückverteilung erfasst. 
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Perimeter: Weiteres Beispiel
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Perimeter: Weiteres Beispiel
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Perimeter: Weiteres Beispiel

Standorte AHV-Abr.

Nummer

Befreit Lohnsumme

Muster AG Produktion 1 Zürich 111.555 Ja 160’000.- (80%)

Muster AG Produktion 2 Basel

Muster AG Verwaltung Bern Nein 40’000.-   (20%)

Gesamtlohnsumme für diese AHV-Abrechnungsnummer 200’000.- (100%)

Industrie AG 777.222/2 Ja Nicht relevant

Kein Teilausschluss
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Weitere Beispiele zur Rückverteilung 

Quelle : EnAW

CHF
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Informationen zum Gesuch 

• Frist für die Einreichung ist der 1. September 2025.

• Das Unternehmen trägt die Mitwirkungs- und Sorgfaltspflicht, dass das Gesuch korrekt 

erfasst und eingereicht wird. Eine Zurückweisung für eine Überarbeitung auf Wunsch 

des Unternehmens kann in begründeten Fällen an das BAFU per Mail gemeldet 

werden. 

• Auch wenn das Gesuch an den Antragsteller zurückgewiesen wird, gilt das Gesuch als 

firstgerecht eingereicht. 

• Bei Kontaktpersonen darf kein/e Energieberater/in angegeben werden. 

• Wenn der erfasste Zustelladressat Teil der Verminderungsverpflichtung ist, muss er 

nicht erneut als Standort erfasst werden. 

• Eine ZV/ZZV kann im Gesuch nur angegeben werden, wenn die Nummer der ZV «ZV in 

Kraft» des ZVM-Tools vom BFE bekannt ist. Eine ZV, die zwar eine Nummer hat, aber 

noch nicht in Kraft ist, gilt nicht als gültige ZV. Die Fristverlängerung für die Angaben der 

gültigen ZV/ZZV wird automatisch gewährt. 
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Wirtschaftliche Tätigkeiten: Handelsregistereintrag

Voraussetzungen (Art. 66 CO2-Verordnung)

• Verminderungsverpflichtung ist für wirtschaftliche und gewisse öffentlich-

rechtliche Tätigkeiten möglich.

• Voraussetzung ist der Eintrag ins Handelsregister (Art. 66 Abs. 2 Bst. a der 

Verordnung).

Ausnahme

• Für Landwirtschaftsbetriebe gilt eine Ausnahme, da ein Eintrag im 

Handelsregister ist in den meisten Fällen nicht Pflicht ist. Ein 

Landwirtschaftsbetrieb als Einzelunternehmen muss sich im Handelsregister 

eintragen, wenn neben der Landwirtschaft noch ein «nach kaufmännischer Art 

geführtes Gewerbe» betrieben wird.
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• Die einfache Gesellschaft ist die einfachste Form einer Personengesellschaft. 

Sie werden oft nur für eine gewisse Zeit gegründet und tritt nach aussen nur als 

Interessengemeinschaft auf. Sie besitzt daher keine eigene 

Rechtspersönlichkeit, noch können sich im Handelsregister eintragen lassen. 

Somit ist keine Verminderungsverpflichtung möglich! 

• Ausnahme: die Rechtsform wird zeitnah geändert. In diesem Fall: Bis zum 1. 

September muss das Gesuch mit der Bemerkung eingereicht werden, dass die 

Rechtsform geändert wird. Das BAFU gewährt eine zusätzliche Frist für die 

Eintragung im Handelsregister. 

Für die korrekte Erfassung des Gesuchs, wendet sich der Antragsteller an das 

BAFU.  

Wirtschaftliche Tätigkeiten: Einfache Gesellschaften 
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Neubeurteilung des Zielpfads → Kapitel 11 der RL BFE

Eine Prüfung auf inhaltliche Anpassung der Zielvereinbarung mit Auswirkungen auf die 

Zielwerte erfolgt, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft: 

• Falsche Annahmen oder Fehler bei der Erarbeitung der Zielvereinbarung (in der Regel 

nur relevant für EFM)

• Geänderte fundamentale Tatsachen innerhalb der Systemgrenze der Zielvereinbarung

• Mögliche Nichteinhaltung der Zielvereinbarung infolge von geänderten Tatsachen

• Ergebnis aus Kontrollaudit im Auftrag des Bundes zeigt, dass die Zielvereinbarung nicht 

das gesamte wirtschaftliche Potential umfasst, die Massnahmenwirkungen nicht korrekt 

bestimmt wurden oder falsche Annahmen oder Fehler vorliegen
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Neubeurteilung des Zielpfads → Wegfall einer Betriebsstätte
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Informationen zu Fördermittel und Finanzhilfe des Bundes

• Betreiber mit einer 

Verminderungsverpflichtung können für 

Massnahmen Fördermittel und Finanzhilfen 

vom Bund beantragen. 

• Mögliche Fördermittel und Finanzhilfen:

• Finanzhilfen gemäss Art. 6 KlG: gefördert 

werden neuartige Technologien und Prozesse 

bspw. zur Verminderung der direkten 

Emissionen in Anlagen. 

• Förderung für Anlagen zur Nutzung der 

Solarthermie für Prozesswärme. 

• Kompensationsprojekte oder -programme

• Diese Massnahmen tragen allerdings 

nicht zu der Zielerreichung bei und 

können unter Umständen zu einem 

Verfehlen der Ziele und einer Sanktion 

führen.

• Ob die Beantragung von Finanzmittel 

und Fördergelder bei einem Betreiber 

mit Verminderungsverpflichtung 

sinnvoll ist, ist daher im Einzelfall zu 

prüfen (von den Unternehmen und 

ihren Energieberatenden).
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Umgang mit Speziellen Massnahmen

Zu den speziellen Massnahmen gehören 

(vgl. Anhang 4 der Richtlinie BFE): 

• Finanzhilfen gemäss Art. 6 KlG 

• Förderung zur Nutzung der Solarthermie 

für Prozesswärme 

• Kompensationsprojekte oder –programme

Spezielle Massnahmen tragen nicht zur 

Zielerreichung bei: 

• Bei Massnahmen aus Finanzhilfen 

und Förderung müssen diese im 

Monitoring (vgl. Anhang 4 der 

Richtlinie BFE) als solche 

gekennzeichnet werden.

• Bei Kompensationsprojekten werden 

die ausgestellten Bescheinigungen 

vom BAFU im System CORE den 

Emissionen des Betreibers 

dazugerechnet. 
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Umgang mit Speziellen Massnahmen 
Beispiel Finanzhilfe und Förderung

• Betreiber A hat ein Treibhausgaseffizienzziel 

von 75% und ist von der CO2-Abgabe befreit. 

• Betreiber A (oder ein Dritter innerhalb seines 

Perimeters) erhält eine Finanzhilfe gemäss 

Art. 6 KlG für eine Massnahme zur 

Verminderung seiner Prozesswärme (bspw. 

durch den Ersatz fossiler Brennstoffe mit 

erneuerbaren Brennstoffen). 

• Die Wirkung dieser Massnahme wird im 

Monitoring als effektive Emissionen 

angerechnet. 

Monitoring Treibhausgaseffizienzziel: 

t CO2

Emissionen Betreiber A im Ausgangsjahr: 1000

Wirkung der geförderten Massnahme: 500

Wirkung weiterer nicht geförderter 

Massnahmen:

50

Emissionen Betreiber A nach Umsetzung 

der geförderten Massnahme:

450

𝑇𝑟𝑒𝑖𝑏ℎ𝑎𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 𝐼𝑆𝑇 =
(450 + 500)

450 + 500 + 50
∗ 100 = 95

𝑇𝑟𝑒𝑖𝑏ℎ𝑎𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 𝑆𝑜𝑙𝑙 = 75
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Umgang mit Speziellen Massnahmen 
Beispiel Kompensation

• Betreiber A hat ein Treibhausgaseffizienzziel 

von 75% und ist von der CO2-Abgabe befreit. 

• Betreiber A (oder ein Dritter innerhalb seines 

Perimeters) erhält Bescheinigungen für ein 

Kompensationsprojekt (bspw. für eine 

Biogasanlage). 

• Die Wirkung der Bescheinigungen wird im 

Monitoring als effektive Emissionen 

angerechnet. 

• Ob eine Verminderungsverpflichtung oder 

ein Kompensationsprojekt bei einem solchen 

Betreiber sinnvoll ist, ist daher im Einzelfall 

zu prüfen (von den Unternehmen und ihren 

Energieberatenden).

Monitoring Treibhausgaseffizienzziel: 

t CO2

Emissionen Betreiber A im Ausgangsjahr: 1000

Bescheinigungen: 800

Wirkung weiterer nicht geförderter 

Massnahmen:

50

Emissionen Betreiber A im Zieljahr 150

𝑇𝑟𝑒𝑖𝑏ℎ𝑎𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 𝐼𝑆𝑇 =
(150 + 800)

(150 + 800) + 50
∗ 100% = 95%

𝑇𝑟𝑒𝑖𝑏ℎ𝑎𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 𝑆𝑜𝑙𝑙 = 75%
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Wichtige Termine

• Frist für die Einreichung des Gesuchs ist der 1. September 2025.

• Damit diese Frist eingehalten werden kann, wird die initiale Registrierung bis 

zum 15. August 2025 empfohlen.

• Die Dauer der Fristverlängerung für das Einreichen der gültigen ZV/ZZV wird 

durch das BAFU im Oktober 2025 bekannt gegeben.  

• Im vierten Quartal ist ein Webinar rund um das Thema 

«Dekarbonisierungsplan» vorgesehen. 
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5 Minuten Pause
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Fragen
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• Über ein kurzes Feedback würden wir uns sehr 

freuen: Link zur Umfrage

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=3XrianaCOEqIwTqcH5c3Z2aUpES6JoNHp03MtC7YKMpUOEhBMUtSQlBVWk1VR1FJVVZITU1XNTBUVS4u
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